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Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik 
 
 
 
Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 1 der Verfassung der Humboldt-
Universität zu Berlin (Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-
Universität zu Berlin Nr. 28/2006) hat die vom Fakultätsrat der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und der Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät II eingesetzte Gemeinsame Kom-
mission „Master Wirtschaftsinformatik“ (GK)  die folgende Prü-
fungsordnung erlassen.* 
 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Prüfungsausschuss 
§ 3 Prüferinnen und Prüfer 
§ 4 Umfang der Studien- und Prüfungsleistungen, Anerken-

nung von Leistungen, Regelstudienzeit 
§ 5 Form der Prüfungen  
§ 6 Studienabschluss, Masterarbeit und Kolloquium [oder: 

Verteidigung] 
§ 7 Sprache in Prüfungen 
§ 8 Wiederholung von Prüfungen 
§ 9 Ausgleich von Nachteilen, Vereinbarkeit von Familie und 

Studium 
§ 10 Versäumnis und Rücktritt, Verzögerung,  

Täuschung und Ordnungsverstoß 
§ 11 Benotung von Prüfungsleistungen 
§ 12 Abschlussnote  
§ 13 Scheine, Zeugnisse, Diploma Supplement  

und akademischer Grad 
§ 14 Nachträgliche Aberkennung des Grades,  

Heilung von Fehlern 
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 16 In-Kraft-Treten 
 
Anlage: Übersicht über Modulabschlussprüfungen 
 
 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung gilt in Verbindung mit der Studienordnung 
für dieses Fach und der Allgemeinen Satzung für Studien- und Prü-
fungsangelegenheiten (ASSP) der Humboldt-Universität zu Berlin. 
 
 
§ 2 Prüfungsausschuss 

(1) Für Prüfungen im Fach Wirtschaftsinformatik ist der Prüfungs-
ausschuss „Master für Wirtschaftsinformatik“ zuständig. Der Aus-
schuss wird auf Vorschlag der in der GK vertretenen Gruppen durch 
die GK für 4 Jahre eingesetzt. Er kann im Laufe dieser Zeit durch 
Mehrheitsbeschluss durch einen neuen Ausschuss ersetzt werden. 
Die Amtszeit des studentischen Mitglieds kann auf ein Jahr be-
grenzt werden. Die Mitglieder des Ausschusses bleiben im Amt, bis 
die ihnen Nachfolgenden ihr Amt angetreten haben.  
 

                                                 
*  Die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat die 

Prüfungsordnung am ___ bestätigt. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus 3 Hochschullehrerinnen und 
-lehrern, 1 wissenschaftlichen Mitarbeiter(in) und 1 Studierenden. 
Die Hochschullehrerinnen und -lehrer müssen die Mehrheit der 
Stimmen haben. Der Ausschuss wählt aus der Gruppe der Hoch-
schullehrenden den oder die Vorsitzende/n und eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss  

– bestellt die Prüferinnen/Prüfer, 
– achtet darauf, dass die Prüfungsbestimmungen eingehalten 

werden; Mitglieder haben das Recht, bei der Abnahme der 
Prüfungen zugegen zu sein, 

– berichtet regelmäßig dem Fakultätsrat über Prüfungen und 
Studienzeiten, 

– informiert regelmäßig über die Notengebung,  
– entscheidet über die Anerkennung von Leistungen, 
– gibt Anregungen zur Studienreform.  

 
(4) Der Ausschuss kann durch Beschluss Zuständigkeiten auf Vor-
sitzende und deren Stellvertretende übertragen. Der Prüfungsaus-
schuss wird über alle Entscheidungen zeitnah informiert. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur Amts-
verschwiegenheit verpflichtet. Sofern sie nicht dem öffentlichen 
Dienst angehören, sind sie durch den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende entsprechend zu verpflichten. 
 
 
§ 3 Prüferinnen und Prüfer 

Prüfungen in den Modulen werden von den Lehrenden abgenom-
men, die im Modul lehren und vom Prüfungsausschuss als Prüferin-
nen und Prüfer bestellt sind. Bestellt werden dürfen nur Lehrende, 
soweit sie zu selbstständiger Lehre berechtigt sind. Die Masterarbeit 
wird von Hochschullehrerinnen oder -lehrern oder von habilitierten 
wissenschaftlichen Mitarbeitenden betreut und bewertet. 
 
 
§ 4 Umfang der Studien- und Prüfungsleistungen, 

Anerkennung von Leistungen, Regelstudienzeit 

(4) Im Masterstudiengang müssen insgesamt 120 Studienpunkte 
(SP) erworben werden. Davon entfallen 90 Studienpunkte auf das 
Fachstudium und 30 Studienpunkte auf die Masterarbeit. .. 
 
(2) Die Leistungsanforderungen im Studium ergeben sich aus dem 
Studienangebot gemäß §§ 3 und 6 der Studienordnung und den im 
Anhang ausgewiesenen Modulabschlussprüfungen. Die dort ge-
nannten Module werden grundsätzlich mit einer Modulabschluss-
prüfung abgeschlossen. Studienpunkte werden erst dann endgültig 
vergeben, wenn alle Nachweise erbracht und die Modulabschluss-
prüfung bestanden worden ist. Dies gilt auch für Leistungen, die an 
anderen Hochschulen erbracht worden sind. 
  
(3) Der Masterstudiengang wird in einer Regelstudienzeit von vier 
Semestern abgeschlossen. 
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(4) Die Anerkennung von Leistungen in anderen Fächern oder an 
anderen Hochschulen richtet sich nach den maßgeblichen Regelun-
gen der Humboldt-Universität zu Berlin. 
 
(5) Leistungen, die während eines Studienaufenthalts im Ausland 
auf der Grundlage einer Studienvereinbarung („learning agree-
ment“) erbracht worden sind, werden anerkannt. 
 
 
§ 5 Form der Prüfungen 

(1) Prüfungsleistungen werden in unterschiedlichen Formen er-
bracht. Möglich sind mündliche, schriftliche und multimediale Prü-
fungsleistungen. Die Prüfungsleistung muss so gestaltet sein, dass 
sie die für das Modul in der Studienordnung ausgewiesene Arbeits-
belastung der Studierenden nicht erhöht. Sind für die Modulab-
schlussprüfung alternative Prüfungsformen vorgesehen, ist die je-
weilige Prüfungsform zu Beginn des Moduls bekannt zu geben. 
 
(2) In mündlichen Prüfungen weisen Studierende nach, dass sie die 
Besonderheiten, Grenzen, Terminologien und Lehrmeinungen ihres 
Studienfaches definieren und interpretieren können, über ein breites, 
detailliertes und kritisches Verständnis in einem Spezialgebiet auf 
dem aktuellen Stand der Forschung und Anwendung verfügen und 
Informationen, Probleme, Ideen und Lösungen auf wissenschaftli-
chem Niveau vermitteln können. Mündliche Prüfungen dauern in 
der Regel 20 Minuten; sie verlängern sich, wenn mehrere Studie-
rende gemeinsam geprüft werden. Sie werden protokolliert. Die No-
te wird dem oder der Studierenden im Anschluss an die Prüfung 
mitgeteilt und begründet. Andere Personen können auf Wunsch der 
oder des Studierenden bei der Prüfung anwesend sein.  
 
(3) In schriftlichen Prüfungen weisen Studierende nach, dass sie die 
wissenschaftlichen Grundlagen ihres Studienfaches und ihre Fähig-
keiten zur Problemlösung auch in neuen und unvertrauten Situatio-
nen anwenden und dabei multidisziplinäre Zusammenhänge herstel-
len können, dass sie Wissen integrieren, mit Komplexität umgehen 
und auch bei unvollständiger Informationsgrundlage wissenschaft-
lich fundierte Entscheidungen treffen können. Schriftliche Prüfun-
gen in Form von Klausuren können je nach Typ der Aufgabe zwi-
schen einer und fünf Stunden dauern; Hausarbeiten sollen innerhalb 
von drei Wochen und Kurzpapiere in insgesamt fünf Stunden, ggf. 
über mehrere Tage hinweg verteilt, zu bearbeiten sein. Die Note 
wird Studierenden spätestens vier Wochen nach der Prüfung mitge-
teilt; sie wird schriftlich oder mündlich begründet.  
 
(4) In multimedialen Prüfungen weisen Studierende nach, dass sie 
unter Nutzung unterschiedlicher Medien Themen aus ihrem Fach-
gebiet unter Herstellung multidisziplinärer Zusammenhänge und auf 
dem aktuellen Stand der Forschung und Anwendung selbstständig 
bearbeiten und die Ergebnisse auf wissenschaftlichem Niveau prä-
sentieren können.   
 
 
§ 6 Studienabschluss, Masterarbeit und Kolloquium  

(1) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer die Modulabschlussprü-
fungen der folgenden Module bestanden hat:  
25 SP Pflicht-, 48 SP Wahlpflicht- und 17 SP Wahlmodul. 
 
(2) Der Masterstudiengang ist erfolgreich abgeschlossen, wenn alle 
Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Anlage erfolgreich erbracht 
wurden und eine Masterarbeit in einem Umfang von 30 Studien-
punkten  sowie ein Kolloquium  mit ausreichend benotet worden ist. 
 
(3) In der Masterarbeit weisen Studierende nach, dass sie ein Thema 
aus ihrem Fachgebiet unter Herstellung multidisziplinärer Zusam-
menhänge und auf dem aktuellen Stand der Forschung und Anwen-
dung selbstständig wissenschaftlich bearbeiten können. Sie ist in-

nerhalb von 5 Monaten zu erstellen, und ist mit einer unterschriebe-
nen Erklärung zur eigenständigen Anfertigung der Arbeit und zur 
erstmaligen Einreichung einer Masterarbeit in diesem Studiengebiet 
in dreifacher Ausfertigung und grundsätzlich auch in elektronischer 
Form beim Prüfungsausschuss einzureichen. 
 
(4) Das Thema der Masterarbeit vergeben die vom Prüfungsaus-
schuss zu bestellenden Prüferinnen oder Prüfer, die auch die 
Betreuung und ein Gutachten zur Arbeit übernehmen, nach einer 
Besprechung mit dem oder der Studierenden. Studierende können 
Themen vorschlagen, ohne dass dem Vorschlag gefolgt werden 
muss. Studierende können ein Thema innerhalb von 14 Tagen nach 
Ausgabe an den Prüfungsausschuss zurückgeben; sie erhalten dann 
ein neues Thema zur Bearbeitung. 
 
(5) Die Masterarbeit wird unabhängig vom ersten Gutachten von ei-
nem zweiten Prüfer bzw. einer zweiten Prüferin begutachtet, die e-
benfalls der Prüfungsausschuss bestellt. Die Note ergibt sich aus 
dem arithmetischen Mittel der Notenvorschläge in den beiden Gut-
achten. Weichen die Notenvorschläge um zwei oder mehr Noten 
voneinander ab oder wird ein „nicht ausreichend“ vorgeschlagen, 
bestellt der Prüfungsausschuss ein weiteres Gutachten und setzt die 
Note auf der Grundlage der drei Gutachten fest. 
 
(6) Studierende müssen ihre Masterarbeit in einem Kolloquium in 
Anwesenheit der Prüferin oder des Prüfers präsentieren.. Diese 
mündliche Leistung wird von den Prüfenden benotet  und in die Ge-
samtbewertung der Masterarbeit einbezogen. 
 
(7) Die Gesamtnote der Masterarbeit ergibt sich aus der Note für die 
Arbeit und der Note für die mündliche Leistung im Verhältnis von 8 
zu 2.  
 
(8) Der Umfang der Masterarbeit sollte ohne Anlagen zwischen 30 
und maximal 100 Seiten betragen. 
 
 
§ 7 Sprache in Prüfungen 

Prüfungen werden in der Regel in deutscher Sprache erbracht. Prü-
ferinnen und Prüfer können aus fachlichen Gründen Prüfungen in 
anderen Sprachen abnehmen. Über Ausnahmen aus individuellen 
Gründen entscheidet der Prüfungsausschuss auf schriftlichen An-
trag. 
 
 
§ 8 Wiederholung von Prüfungen 

(1) Nicht bestandene Modulabschlussprüfungen können zwei Mal 
wiederholt werden. Die erste Wiederholung soll Studierenden vor 
Beginn der Vorlesungszeit, die zweite Wiederholung muss vor Ende 
der Vorlesungszeit des auf die nicht bestandene Prüfung folgenden 
Semesters ermöglicht werden.  
 
(2) Eine nicht bestandene Masterarbeit kann nur ein Mal, auf 
Wunsch mit einem neuen Thema, wiederholt werden. Fehlversuche 
an anderen Universitäten im Geltungsbereich des Hochschulrah-
mengesetzes werden angerechnet. Die Erstellung der zweiten Mas-
terarbeit sollte spätestens drei Monate nach dem Bescheid über die 
erste Arbeit beginnen. 
 
 
§ 9 Ausgleich von Nachteilen, Vereinbarkeit von Fa-

milie und Studium 

Wer wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Beein-
trächtigungen oder Behinderungen oder wegen der Betreuung von 
Kindern oder anderen Angehörigen nicht in der Lage ist, Prüfungs-
leistungen und Studienleistungen ganz oder teilweise in der vorge-
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sehenen Form oder zur vorgesehenen Zeit zu erbringen, hat einen 
Anspruch auf den Ausgleich dieser Nachteile. Der Prüfungsaus-
schuss legt auf Antrag und in Absprache mit der oder dem Studie-
renden und der oder dem Prüfenden Maßnahmen fest, wie eine 
gleichwertige Prüfung erbracht werden kann. Maßnahmen sind ins-
besondere verlängerte Bearbeitungszeiten, Nutzung anderer Me-
dien, Prüfung in einem bestimmten Raum oder ein anderer Prü-
fungszeitpunkt. Die Inanspruchnahme der Schutzfristen nach dem 
Mutterschutzgesetz bzw. Bundeserziehungsgeldgesetz gilt entspre-
chend. 
 
 
§ 10 Versäumnis und Rücktritt, Verzögerung, Täu-

schung und Ordnungsverstoß 

(1) Wer zu einem Prüfungstermin nicht erscheint, die Prüfung ab-
bricht oder die Frist für die Erbringung der Prüfungsleistung über-
schreitet, hat die Prüfung nicht bestanden. Dies gilt nicht, wenn da-
für triftige Gründe vorliegen. Diese Gründe müssen unverzüglich 
dem Prüfungsausschuss mitgeteilt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Der Prü-
fungsausschuss teilt dem oder der Studierenden mit, ob die Gründe 
anerkannt werden. Ist dies der Fall, darf die Prüfung nachgeholt o-
der die Frist verlängert werden; bereits erbrachte Leistungen sind 
anzuerkennen. 
 
(2) Wer das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung, 
durch Verwendung von Quellen ohne deren Nennung, durch Zitate 
ohne Kennzeichnung oder durch Nutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen sucht oder andere Studierende im Verlauf der 
Prüfung stört, hat die Prüfung nicht bestanden. In schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss bestimmen, dass eine Wiederho-
lung der Prüfung nicht möglich ist. Wird die Täuschung oder der 
Versuch erst nach Erteilung des Nachweises bekannt, wird der 
Nachweis rückwirkend aberkannt. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss muss Studierende anhören, ihnen belas-
tende Entscheidungen unverzüglich mitteilen, sie begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen. Studierende haben das 
Recht, belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses inner-
halb von acht Wochentagen auf der Grundlage eines begründeten 
Antrags vom Ausschuss überprüfen zu lassen. 
 
 
§ 11 Benotung von Prüfungsleistungen 

(1) Die Benotung aller Prüfungsleistungen orientiert sich an den all-
gemeinen Regelungen der Humboldt-Universität zu Berlin und am 
European Credit Transfer System (ECTS). Es werden folgende No-
ten vergeben:  
 

1 = sehr gut – eine hervorragende Leistung, ggf. auch 1,3 
2 = gut – eine Leistung, die erheblich über den durchschnitt-

lichen Anforderungen liegt; ggf. auch 1,7 oder 2,3 
3 = befriedigend – eine Leistung, die durchschnittlichen An-

forderungen entspricht, ggf. auch 2,7 oder 3,3 
4 = ausreichend – eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt, ggf. auch 3,7 
5 = nicht ausreichend – eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt 
 
(2) Wird aus mehreren Noten eine Gesamtnote gebildet, wird nur 
die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle wei-
teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Es gilt: 
 

– bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut  
– bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut  
– bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = be-

friedigend  

– bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = 
ausreichend  

– bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend 
 
 
§ 12 Abschlussnote  

(1) Die Gesamtnote für den erfolgreichen Abschluss des Masterstu-
diengangs setzt sich aus den Noten aller Modulabschlussprüfungen 
und der Note der Masterarbeit, gewichtet nach den jeweils zu 
erbringenden Studienpunkten, zusammen. 
 
(2) Die Gesamtnote wird zusätzlich im Einklang mit der jeweils gel-
tenden ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. Näheres dazu regelt 
die Allgemeine Satzung für Studien- und Prüfungsangelegenheiten 
der Humboldt-Universität zu Berlin. 
 
 
§ 13 Scheine, Zeugnisse, Diploma Supplement und a-

kademischer Grad 

(1) Alle Prüfungsleistungen im Fach Wirtschaftsinformatik werden 
nach Maßgabe der allgemeinen Regelungen für das Studium an der 
Humboldt-Universität zu Berlin bescheinigt. Studierende erhalten 
ein „Diploma Supplement“, das den Anforderungen der EU ent-
spricht. 
 
(2) Wer den Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik erfolgreich 
abschließt, erlangt den Akademischen Grad „Master of Science 
(M.Sc.)“. 
 
 
§ 14 Nachträgliche Aberkennung des  

Grades, Heilung von Fehlern 

(1) Wird nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, dass die Vor-
aussetzungen für den Abschluss des Studiums nicht erfüllt waren, 
und hat der oder die Studierende dies vorsätzlich verschwiegen, 
werden Zeugnis und Grad durch den Prüfungsausschuss entzogen 
und die Urkunde eingezogen. Handelte der oder die Studierende 
nicht vorsätzlich, sind die Voraussetzungen nachträglich zu erfüllen 
und der Mangel wird durch eine erfolgreiche Masterarbeit behoben.  
 
(2) Dasselbe gilt, wenn nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt 
wird, dass der oder die Studierende im Studium getäuscht hat.  
 
 
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten 

Nach Abschluss der jeweiligen Modulabschlussprüfung und der 
Abschlussprüfung besteht innerhalb von drei Monaten Anspruch auf 
Einsicht in die eigenen schriftlichen oder multimedialen Prüfungs-
arbeiten, die darauf bezogenen Gutachten und die Prüfungsprotokol-
le. Die Einsicht ermöglicht der Prüfungsausschuss auf Antrag.  
 
 
§ 16 In-Kraft-Treten  

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtlichen Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin 
in Kraft. 
 
(2) Die bisher gültige Prüfungsordnung (Amtliches Mitteilungsblatt 
der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 55/2005_) tritt am gleichen 
Tage außer Kraft, behält jedoch ihre Gültigkeit für Studierende, die 
auf Grundlage dieser Prüfungsordnung ihr Studium an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin aufgenommen haben. 
 
(3) Studierende nach Absatz 2 können sich innerhalb von sechs 
Monaten nach In-Kraft-Treten der vorliegenden Prüfungsordnung 
für eine Prüfungsabnahme nach dieser Ordnung entscheiden. Die 
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Erklärung muss schriftlich gegenüber dem Prüfungsbüro erfolgen 
und ist unwiderruflich. 
 
(4) Die Prüfungen nach der bisher gültigen Prüfungsordnung (Amt-
liches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr.   
55/2005 werden bis zum Ende des Sommersemesters 2012 
abgenommen. 
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Anlage: Übersicht über die Modulabschlussprüfungen im Studiengang  Wirtschaftsinformatik 
 
 
 

Modul SP  
Form und Umfang der Modulabschlussprüfung: 
s. auch Modulbeschreibungen Master Wirtschaftsinformatik 

Pflichtmodule (es sind 25 SP Pflichtmodule zu wählen) 

Einführung in Datenbanksysteme (DBS 
I) (Freytag) 

(8-11 SP) mündliche oder schriftliche Prüfung; 
benotetes optionales Seminar: 
Präsentation 

Methoden und Modelle des System-
entwurfs (Reisig) 

(8-10 SP) mündliche Prüfung (30 Min) oder 
schriftliche Prüfung (180 
Minuten). Voraussetzung zur Prüfung 
ist das Bestehen der Übung. 
SE: Präsentation eines Seminarthemas 
und Seminararbeit 
(benotet) 

Advanced Information Systems I (Gün-
ther/Mendling) 

(9 SP) Written examination (60 minutes to-
gether) 
Seminar AIS I: Seminar paper and 
presentation (with note), participation 

Wahlpflichtmodule (diese Module können über den in §6(4) der Studienordnung definierten Wahlpflichtumfang hinaus auch als 
Wahlmodule belegt werden) (es sind 48 Wahlpflichtmodule zu wählen) 

Zuverlässige Systeme (Malek) (8 SP) mündliche Prüfung 

IT Security and Privacy (Günther) (6 SP) Lecture: Written examination (60 minu-
tes) 
Seminar: Seminar paper and presenta-
tion (with note), participation 

Advanced Information Systems II (Gün-
ther/Mendling) 

(6-9 SP) Each Seminar : Group Work, Participa-
tion, Seminar paper and 
presentation (with note) 

Werkzeuge der empirischen Forschung 
(Kössler) 

(8 SP) mündliche Prüfung 

Software Engineering und Objektorien-
tierte Programmierung (Viehweger) 

(6-9 SP) Klausur (60 Minuten) 
optionales Seminar: Seminararbeit und 
Präsentation (benotet) 

Informationsintegration (Leser) (10 SP) mündliche oder schriftliche Prüfung 

Data Warehousing and Data Mining 
(Leser) 

(10 SP) mündliche Prüfung (30 Minuten), er-
folgreiche Teilnahme am 
Praktikum 

Text Analytics (TAN) (Leser) (10 SP) mündliche Prüfung (30 Minuten); er-
folgreiche Teilnahme am 
Praktikum als Voraussetzung für die 
Prüfung 

Entrepreneurship – Unternehmensgrün-
dung im Informationszeitalter (Malek) 

(8 SP) mündliche Prüfung (30 Minuten); Ab-
schlusspräsentation eines 
Businessplans 

Lineare Optimierung (Popova-
Zeugmann) 

(8 SP) mündliche Prüfung (30 Min) 
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Objektorientierte Modellierung und Si-
mulation dynamischer Systeme (Fi-
scher) 

(8 SP) Mündliche Prüfung (30 Min) 

Informationspolitik/-ethik/-recht (Sead-
le) 

(10 SP) mündliche Prüfung (30 Min), Seminar 
benotet 

Implementierung von Datenbanksyste-
men (DBS II) 

(8 SP) mündliche Prüfung 

Wahlmodule (es sind 17 SP Wahlmodule zu wählen) 

  Prüfungen (jeweils im Umfang von mindestens 3 SP): 
Vorlesungen (einschließlich eventueller Übungen): 
Jeweils schriftliche (60-120 min) oder mündliche Prüfung 
(20 min), eventuell ergänzt durch Hausarbeiten (maximal 
ein Drittel der Note) 
Seminare: 
Bewertung einer, zweier oder dreier der möglichen Teil-
leistungen (mündliche Präsentation, schriftliche Seminarar-
beit oder schriftliche Prüfung) 

 


